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Niederschrift Nr. 25 
über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Pahlen 

am Montag, 30. November 2020  
im Feuerwehrgerätehaus, Mühlenberg 45, 25794 Pahlen 

 
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 22:00 Uhr 
 
Anwesend sind: 
Herr Thorsten Reepenn als Vorsitzender 
Herr Peter Scheldorf 
Herr Arne Jessen 
Herr Knut Clodius 
Frau Maike Möller 
Herr Robert Uecker 
Herr André Hennings 
Herr Reinhard Lafrentz 
Herr Marten Voß 
Herr Karl-Heinz Stein 
 
Entschuldigt fehlt: 
Herr Sönke v.d. Heyde 
 
Als Gäste anwesend: 
Herr Günther Siegert, bürgl. Mitglied  
Herr Lasse Dohrwardt, bürgl. Mitglied  
Frau Christin Scheldorf, bürgl. Mitglied 
4 Einwohner/-innen 
 
Von der Verwaltung: 
Frau Laura Vollert als Protokollführerin 
 
 
Die Beschlussfähigkeit der Versammlung wird festgestellt. Die Einladung ist frist – 
und formgerecht erfolgt. Einwände werden nicht erhoben.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung beantragt der Vorsitzende,  

TOP 15.2  Genehmigung eines Kaufvertrages 

von der Tagesordnung zu nehmen, da der Kaufvertrag noch nicht geschlossen wur-
de. Der Änderung der Tagesordnung wird einstimmig zugestimmt.  
 

Weiterhin beantragt der Vorsitzende, die Öffentlichkeit für den Tagesordnungspunkt  

15. Vertragsangelegenheiten 

15.1 Anpassung eines Mietvertrages 

auszuschließen, weil berechtigte Einzelinteressen berührt werden. Das Wort zum 
Antrag wird nicht gewünscht. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 
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Tagesordnung: 

1. Einwohnerfragestunde 

2. Niederschriften Nr. 23 und 24 der letzten Sitzungen am 12.10.2020 

3. Mitteilungen 

4. Annahme von Zuwendungen im Haushaltsjahr 2019 

5. Anschaffung eines E-Fahrzeuges für das Projekt Lebens(T)raum Eider; 

Beschluss über die Beantragung von Fördermitteln und die Bereitstellung von 
Eigenmitteln 

6. Anschaffung von Turn-/Sportbeuteln 

7. Anschaffung neuer Weihnachtsbeleuchtung 

8. Zuschuss für die Absolvierung  eines Schwimmkurses 

9. Einnahme- und Ausgaberechnung über das Sondervermögen Kamerad-
schaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pahlen-Dörpling 

9.1. Haushaltsjahr 2017 

9.2. Haushaltsjahr 2018 

9.3. Haushaltsjahr 2019 

10. Einnahmen- und Ausgabenplan über das Sondervermögen Kameradschafts-
kasse der Freiwilligen Feuerwehr Pahlen-Dörpling 

10.1. Haushaltsjahr 2018 

10.2. Haushaltsjahr 2019 

10.3. Haushaltsjahr 2020 

10.4. Haushaltsjahr 2021 

11. Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG 

12. Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes; 

Beschluss über die Beantragung von Fördermitteln und die Bereitstellung des 
Eigenanteiles, Bildung einer Lenkungsgruppe 

13. Straßen- und Wegeangelegenheiten 

14. Eingaben und Anfragen 

 

 

15. 

 

Nicht öffentlich: 

Vertragsangelegenheiten 

15.1. Anpassung eines Mietvertrages 

  

Öffentlich: 

16. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse 
 
 
TOP 1. Einwohnerfragestunde   
 

 Ein Einwohner informiert sich hinsichtlich der aktuellen Knick-Situation in der Raif-
feisenstraße. Diesbezüglich wird er auf den heutigen Tagesordnungspunkt 13 
verwiesen. 
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 Des Weiteren wird sich nach dem Neubaugebiet im Bereich „Hesen“ informiert. 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung am 04.01.2021 statt-
finden wird. 

 
 
TOP 2. Niederschriften Nr. 23 und 24 der letzten Sitzungen am 12.10.2020   
 
Gegen die Niederschriften Nr. 23 und 24 der letzten Sitzungen am 12.10.2020 liegen 
keine Einwendungen vor. 
 
 
TOP 3. Mitteilungen   
 
Maike Möller: 

 Derzeit wird ein Kostenvoranschlag für die Anschaffung einer Abluftablage für die 
Freiwillige Feuerwehr erstellt. Die Gesamtkosten inkl. der Installation von zwei 
Strahlern vor dem Rolltor werden sich auf schätzungsweise 14.000 € belaufen. 

 Die Räumung der Jugendherberge ist beinahe gänzlich erfolgt. 

 Ein Entwurf des Gemeindewappens für die Uniformen der Freiwilligen Feuerwehr 
soll durch die Klebestube erstellt werden. Dieser liegt derzeit noch nicht vor. 

 
Thorsten Reepenn: 

 Hinsichtlich des Neubaus der Kindertagesstätte wurde seitens des Kreises unter 
Vorbehalt eine Förderung in Höhe von 515.000 € gewährt. 

 In dem Amtshaushalt wurden für das kommende Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 
600.000 € für die Errichtung einer Mensa am Schulstandort in Pahlen vorgemerkt. 

 Zur Realisierung des Projektes „Lebens(T)raum Eider“ haben die Gemeinden 
Dörpling und Pahlen zwischenzeitlich ein bebautes Grundstück im Mühlenkamp 
erworben. Dieses soll künftig für die Zuwegung genutzt werden. Die Mieterin des 
dort befindlichen Objektes ist bereits ausgezogen. 

 
Arne Jessen: 

 Der Finanzausschuss wird den Haushalt im Kalenderjahr 2021 verabschieden. 
 
Robert Uecker: 

 Die Gemeinde hat vor geraumer Zeit an einer Verlosung für ein Insektenhotel 
teilgenommen. Die Gemeinde hat zwischenzeitlich ein Hotel erhalten. 

 Die gemeindeeigene Kollektion wurde fertiggestellt und kann in der Klebestube 
erworben werden. Diese wird künftig ebenfalls in dem ehemaligen Raiffeisen-
bankgebäude im Mühlenkamp ausgestellt werden. Die Preise wurden jeweils um 
rund ein Euro aufgerundet, um nächstes Jahr eine Kinderveranstaltung zu Ostern 
zu finanzieren. 

 Im Mühlenkamp wurde eine marode Kastanie gerodet. Hierfür ist eine Ersatz-
pflanzung vorzunehmen. Ein Fachunternehmen wird sich weitere abgängige 
Bäume anschauen. 

 Der Umwelttag findet am 06.03.2021 statt. Es sollen an alle Teilnehmer/-innen 
Jutebeutel sowie ein Aufkleber mit dem Aufdruck des gemeindeeigenen Wappens 
verteilt werden. 
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 Das Muster für die gemeindeeigene Fahne ist eingetroffen und wird den Anwe-
senden präsentiert. 

 
Peter Scheldorf:  

 Seitens des Ordnungsamtes wurde Herr Scheldorf mit der Zuständigkeit hinsicht-
lich der Entfernung der verendeten Vögel (Vogelgrippe) für die Gemeinden 
Dörpling, Pahlen, Tielenhemme und Wallen beauftragt. 

 
 
TOP 4. Annahme von Zuwendungen im Haushaltsjahr 2019   
 

1. Gem. § 76 Abs. 4 Gemeindeordnung ist jährlich ein Bericht über Spenden, Schen-
kungen oder ähnliche Zuwendungen vorzulegen, wenn der Wert 50 € übersteigt. 
Bis zur Höchstgrenze 1.000 € ist der Bürgermeister zur Entscheidung über die 
Zuwendungsannahme befugt.  
 

 
Die Zuwendungen lt. vorliegender Liste werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

 
 

2. Zuwendungen über 1.000 € bedürfen eines Beschlusses durch die Gemeindever-
tretung. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, folgende Zuwendung anzunehmen: 

 

Zuwendungsgeber Empfänger Höhe Zweck 

VR Bank Westküste eG 
Schwimmbad  

Gemeinde Pahlen 
1.500,-€ 

Förderung Heimatkunde und 
Heimatpflege 

 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
 
 
TOP 5. Anschaffung eines E-Fahrzeuges für das Projekt Lebens(T)raum Eider; 
Beschluss über die Beantragung von Fördermitteln und die Bereitstellung von 
Eigenmitteln  
 
Nach der Machbarkeitsstudie zum Projekt „Lebens(T)raum Eider““ wurden mehrere 
Möglichkeiten besprochen, in welcher Form der Projektbaustein Mobilität umgesetzt 
werden kann. Hierbei wurden z. B. Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Heimat- 
und Kulturverein sowie eine Anschaffung über die zu gründende Genossenschaft 
besprochen. Letztendlich hat sich die Lenkungsgruppe dafür ausgesprochen, das 
Projekt Mobilität schnellstmöglich anzugehen und als ersten Projektbaustein umzu-
setzen. Dabei soll es nicht ausschließlich den Nutzern der späteren Infrastruktur, 
sondern allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen. Die Gemeinde Pahlen 
wird das Fahrzeug erwerben. Die Fahrer werden ehrenamtlich organisiert. Die Fahr-
ten sollen keine Konkurrenz zum ÖPNV, sondern Zielfahrten nach Tellingstedt, Erf-
de, Hennstedt und ggf. Heide sein. Die Organisation wird der Kümmerer der Ge-
meinde Pahlen übernehmen.  
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Das Projekt soll über die Aktiv-Region ETS gefördert werden. Hier ist eine Förderung 
in Höhe von 60 % der Nettokosten möglich. Neben der Aktiv-Region wird auch die 
VR Bank Westküste einen Betrag in Höhe von 10.500,00 € übernehmen. Der Eigen-
anteil beträgt dann noch ca. 11.000 Euro. Der Finanzierungsplan ist dem Original-
protokoll als Anlage beigefügt. Die Gemeinden Dörpling, Wallen und Tielenhemme 
werden sich entsprechend ihrer Finanzkraft an der Investition beteiligen.  
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Pahlen schafft ein E-Fahrzeug für das Projekt „Lebens(T)raum Eider“ 
an. Der Bürgermeister wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde einen 
Antrag auf Förderung aus Mitteln der Grundbudgets der Aktiv-Region zu beantragen. 
Die Mittel für das Fahrzeug in Höhe von 43.300 € werden im Haushalt 2021 bereit-
gestellt. Die Gemeinde übernimmt den verbleibenden Eigenanteil. Der Bürgermeister 
wird ermächtigt, dem wirtschaftlichsten Bieter den Auftrag zu erteilten.  
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
 
 
TOP 6. Anschaffung von Turn-/Sportbeuteln   
 
Es ist beabsichtigt, für jede*n Schüler*in, welche die Grundschule in Pahlen besu-
chen, mit einem Turnbeutel, worauf das Pahlener Wappen abgebildet ist, auszustat-
ten. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 4,50 €/Beutel. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, künftig jedem*r neuen Schüler*in der Grund-
schule in Pahlen mit einem Turnbeutel zum Schulstart auszustatten. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
 
 
TOP 7. Anschaffung neuer Weihnachtsbeleuchtung   
 
Zur Weihnachtszeit wurden die Laternenmasten in der Gemeinde mit einer Weih-
nachtsbeleuchtung versehen. Da diese abgängig ist, wurde eine neue Dekoration 
angeschafft. Diesbezüglich erhielt die Gemeinde bereits viele positive Resonanzen. 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1.500 €. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung stimmt der Anschaffung neuer Weihnachtsbeleuchtung in 
Höhe von ca. 1.500,00 € zu. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
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TOP 8. Zuschuss für die Absolvierung  eines Schwimmkurses   
 
Robert Uecker unterbreitet den Vorschlag, für jedes Kindergartenkind, welches die 
Kindertagesstätte in Pahlen und Delve besucht und einen Schwimmkurs in dem hie-
sigen Freibad in Pahlen absolviert, einen Zuschuss in Höhe von 50 % der hierfür an-
fallenden Gebühren zu gewähren. Die Gemeinden Pahlen und Dörpling werden die 
Kosten anteilig nach bestandener Prüfung übernehmen. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, gemeinsam mit der Gemeinde Dörpling einen 
Zuschuss für die Absolvierung eines Schwimmkurses in Höhe von 50 % für jedes 
Kindergartenkind der Kindertagesstätten in Pahlen und Delve für das Pahlener Frei-
bad zu gewähren. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
 
 
TOP 9. Einnahme- und Ausgaberechnung über das Sondervermögen Kamerad-
schaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pahlen-Dörpling 
 
TOP 9.1. Haushaltsjahr 2017   
 
Nach § 2a Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein haben die Feuerwehren ab dem 
Haushaltsjahr 2017 jährlich einen Einnahme- und Ausgabeplan sowie die Einnahme- 
und Ausgaberechnung (Ergebnisrechnung) über das Sondervermögen Kamerad-
schaftskasse aufzustellen. Diese sind dem Originalprotokoll beigefügt. 
 

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung nimmt die Einnahme- und Ausgaberechnung über das Son-
dervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pahlen-Dörpling für 
das Haushaltsjahr 2017 in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
 
 
TOP 9.2. Haushaltsjahr 2018   
 
Nach § 2a Abs. 5 Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein ist die Einnahme- und Aus-
gaberechnung (Ergebnisrechnung) über das Sondervermögen Kameradschaftskasse 
aufzustellen und der Gemeindevertretung vorzulegen. 

Diese sind dem Originalprotokoll beigefügt. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung nimmt die Einnahme- und Ausgaberechnung über das Son-
dervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pahlen-Dörpling für 
das Haushaltsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
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TOP 9.3. Haushaltsjahr 2019   
 
Nach § 2a Abs. 5 Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein ist die Einnahme- und Aus-
gaberechnung (Ergebnisrechnung) über das Sondervermögen Kameradschaftskasse 
aufzustellen und der Gemeindevertretung vorzulegen. Diese sind dem Originalpro-
tokoll beigefügt. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung nimmt die Einnahme- und Ausgaberechnung über das Son-
dervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pahlen-Dörpling für 
das Haushaltsjahr 2019 in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
 
 
TOP 10. Einnahmen- und Ausgabenplan über das Sondervermögen Kamerad-
schaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pahlen-Dörpling 
 
TOP 10.1. Haushaltsjahr 2018   
 
Nach § 2a Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein haben die Feuerwehren ab dem 
Haushaltsjahr 2017 jährlich einen Einnahmen- und Ausgabenplan über das Sonder-
vermögen Kameradschaftskasse aufzustellen.  
 
Dieser Plan wurde von der Mitgliederversammlung der Feuerwehr beschlossen und 
tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Er ist dem Originalprotokoll 
beigefügt. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung stimmt dem Einnahmen- und Ausgabenplan über das Son-
dervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pahlen-Dörpling für 
das Haushaltsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung zu. 

 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
 
 
TOP 10.2. Haushaltsjahr 2019   
 
Nach § 2a Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein haben die Feuerwehren ab dem 
Haushaltsjahr 2017 jährlich einen Einnahmen- und Ausgabenplan über das Sonder-
vermögen Kameradschaftskasse aufzustellen. 
 
Dieser Plan wurde von der Mitgliederversammlung der Feuerwehr beschlossen und 
tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Dieser ist dem Originalpro-
tokoll beigefügt. 
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Beschluss: 
Die Gemeindevertretung stimmt dem Einnahmen- und Ausgabenplan über das Son-
dervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pahlen-Dörpling für 
das Haushaltsjahr 2019 in der vorliegenden Fassung zu. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
 
 
TOP 10.3. Haushaltsjahr 2020   
 
Nach § 2a Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein haben die Feuerwehren ab dem 
Haushaltsjahr 2017 jährlich einen Einnahmen- und Ausgabenplan über das Sonder-
vermögen Kameradschaftskasse aufzustellen. 
 
Dieser Plan wurde von der Mitgliederversammlung der Feuerwehr beschlossen und 
tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Dieser ist dem Originalpro-
tokoll beigefügt. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung stimmt dem Einnahmen- und Ausgabenplan über das Son-
dervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pahlen-Dörpling für 
das Haushaltsjahr 2020 in der vorliegenden Fassung zu. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
 
 
TOP 10.4. Haushaltsjahr 2021   
 
Nach § 2a Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein haben die Feuerwehren ab dem 
Haushaltsjahr 2017 jährlich einen Einnahmen- und Ausgabenplan über das Sonder-
vermögen Kameradschaftskasse aufzustellen. 
 
Dieser Plan wurde von der Mitgliederversammlung der Feuerwehr beschlossen und 
tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Dieser ist dem Originalpro-
tokoll beigefügt. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung stimmt dem Einnahmen- und Ausgabenplan über das Son-
dervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pahlen-Dörpling für 
das Haushaltsjahr 2021 in der vorliegenden Fassung zu. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
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TOP 11. Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG   
 
Die Gemeinde Pahlen hält derzeit 222 Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG zu 
einem Kaufpreis von 987.475,99 €. Die Finanzierung erfolgte zu 119.146,41 € aus 
liquiden Mitteln und zu 868.329,58 € über Kreditaufnahme. 
 
Die Garantiedividende beträgt jährlich rd. 28.400 €. 
 
Am 26.08.2020 wurde die Fortschreibung des Beteiligungsangebotes ab 2021 vor-
gestellt: 
 
 Garantiedividende            152,11 € brutto  wie bisher 

 Kapitalgarantie  bis 2024   neu, vorher fünf Jahre 

 Sperrfrist    fünf Jahre   neu, vorher zwei Jahre  

 Frist Beschlussfassung 14.03.2021              Eingang Treuhänder bis 15.03. 

 Veräußerungsstichtag 23.04.2021              jährlich zur Hauptversammlung 
 
Beschluss: 
Die Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG werden weiter gehalten. Das gehaltene 
Aktienpaket wird unverändert zu einem Teil durch eigene liquide Mittel in Höhe von 
119.146,41 € finanziert. Der dazu bestehende Kredit soll in erforderlicher Höhe um-
geschuldet werden. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
 
 
TOP 12. Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes; 
Beschluss über die Beantragung von Fördermitteln und die Bereitstellung des 
Eigenanteiles, Bildung einer Lenkungsgruppe  
 
Die Lenkungsgruppe „Lebens(T)raum Eider“ hat zum Thema Förderung einen Ter-
min mit der EKI SH (ein Unternehmen des Landes bei der Investitionsbank) sowie 
der Investitionsbank gehabt. Dabei ist die Idee entstanden, ein energetisches Quar-
tierskonzept aufzustellen. Dieses Konzept wird nach der KFW 432 mit 65 % geför-
dert. Das Land Schleswig-Holstein gibt dann einen weiteren Zuschuss, sodass nur 
noch 20 % Eigenanteil bei der Gemeinde verbleiben. Welche Themen über ein sol-
ches Konzept behandelt werden können ist aus anliegendem Merkblatt zu entneh-
men. Dieses Konzept soll im Wesentlichen dazu dienen, eine Lösungsmöglichkeit für 
die Energiequelle für das Projekt auszuloten und optimale Vorschläge zu machen. 
Dabei sollten auch umgebende Bereiche zu einem sinnvollen Quartier zusammenge-
fasst werden. So könnte z. B. der Bereich um die Feuerwehr und das Schwimmbad 
mit einbezogen werden.  
Das Gebiet könnte sinnvollerweise innerhalb der nachstehenden Karte liegen. Die 
genaue Abgrenzung ist bis zur Antragstellung festzulegen.  
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Für die Begleitung der Erstellung des Konzeptes sollte die Lenkungsgruppe Le-
bens(T)raum Eider eingesetzt werden, da sich die Ergebnisse auf die Entwicklung 
der Gebäude auswirken. Diese Gruppe sollte sinnvoller Weise durch engagierte Per-
sonen und Personen, die im Bereich Energie aktiv sind, ergänzt werden, um das 
vorhandenen Wissen im Ort sinnvoll zu nutzen.  
Die Höhe der Kosten ergibt sich erst aus einem zu erstellenden Konzept für die An-
tragsstellung und das festgelegte Gebiet. Hier wird die Lenkungsgruppe von der EKI 
SH bei der Entwicklung begleitet.  
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Pahlen erstellt ein energetisches Quartierskonzept als Vorbereitung 
für das Projekt „Lebens(T)raum Eider“. 
Der Bürgermeister wird beauftragt, einen Antrag auf Förderung nach dem Förderpro-
gramm KFW 432 zu stellen. Zudem wird der Bürgermeister beauftragt, einen Antrag 
auf Förderung beim Land Schleswig-Holstein zu stellen.  
Die Gemeinde stellt für dieses Konzept Haushaltsmittel im Haushalt 2021 bereit.  
Als Lenkungsgruppe für das Projekt wird die Lenkungsgruppe „Lebens(T)raum Eider“ 
festgelegt. Diese wird um folgende Personen ergänzt: 
 
- Reinhard Lafrentz 

- Karl-Heinz Stein 
 
Die Lenkungsgruppe Lebens(T)raum Eider wird ermächtigt, die Grundlagen für die 
Antragstellung zu entwickeln und das Fördergebiet festzulegen.  
Die Lenkungsgruppe wird ebenfalls ermächtigt, die Auswahl eines Planungsbüros 
vorzunehmen. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
 
 
TOP 13. Straßen- und Wegeangelegenheiten   
 
1) Es wird sich mit der Einrichtung einer 30er-Zone in der Straße Lütjenkamp be-

fasst.  
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Ein Einwohner hat diesbezüglich eine Unterschriftenliste bei der Gemeinde einge-
reicht. Es ist nunmehr seitens der Gemeindevertretung zu entscheiden, ob die-
sem zugestimmt werden soll. 

 
2) Robert Uecker präsentiert drei Varianten zur Gestaltung des Ortseingangs-

schildes der Gemeinde. Der Planungsausschuss wird sich nach Auswahl eines 
Entwurfes weiterhin mit der Thematik befassen. Um Hergabe weiterer Ideen wird 
bis zum 15.01.2021 gebeten.  
 

  

 
 
Beschluss: 
1) Die Gemeindevertretung beschließt, keine 30er-Zone in der Straße Lütjenkamp 

einzurichten. Der Antrag soll erneut in der kommenden Sitzung am 04.01.2021 
gestellt werden.  

2) Die Gemeindevertretung beschließt, mit dem Entwurf B weitere Planungen 
durchzuführen. 

 
Stimmenverhältnis: 
1) Ja-Stimmen: 4 
    Nein-Stimmen: 4 
    Enthaltungen: 2 
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2) Entwurf A: 
    Ja-Stimmen: 2 
    Nein-Stimmen: 8 
 
    Entwurf B: 
    Ja-Stimmen: 8 
    Nein-Stimmen: 2 
 
    Entwurf C: 
    Ja-Stimmen: 0 
    Nein-Stimmen: 0 
 
 

 Das Gremium befasst sich mit den Aufstellorten der neuen Fahnenmasten. Es 
wird angeregt, diese bei dem Eider-Treene-Verband, der ehemaligen 
Raiffeisenbank und gemäß des unterbreiteten Vorschlages von Herrn Siegert, 
den dritten Mast auf sein Grundstück in der Hauptstraße aufzustellen. 

 

 Des Weiteren wird moniert, dass die Laternen am Bootssteg in den 
Abendstunden nicht leuchten und die Mülleimer in den Wintermonaten von der 
ISP demontiert werden. Peter Scheldorf nimmt sich der Sache an und wird sich 
um die Angelegenheiten kümmern. 

 

 Zudem liegt ein Angebot für die Setzung einer Bordsteinkante vor dem 
Grundstück Paulat vor. Dieses beläuft sich auf insgesamt 4.872 €. Das Gremium 
spricht sich dafür aus, eine Absprache mit der Firma Mup hinsichtlich der 
Asphaltierung zu treffen. Die Bordsteinkanten sollen in Zusammenarbeit mit der 
Firma Bornholdt und Herrn Scheldorf durch die Gemeinde gesetzt werden. 

 

 Der Erdhügel vor der Kindertagesstätte (Container) ist hinsichtlich der 
Feuerwehrzufahrt durch die Gemeinde zu beseitigen. Sofern dies nicht geschieht, 
wird die Betriebserlaubnis entzogen. 

 

 Es wird angefragt, wer das Werbeschild des Taxiunternehmens Rehder, Erfde, in 
der Hauptstraße aufgestellt hat. Der Vorsitzende wird sich um die Angelegenheit 
kümmern. 

 

 Des Weiteren befindet sich auf einem gemeindeeigenen Grundstück im 
Mühlenkamp ein privates Sicherheits-Verkehrsmännchen. Diesbezüglichen liegt 
bereits eine Anzeige vor. Aufgrund dessen muss dieses entfernt werden. 

 

 Reinhard Lafrentz moniert, dass sich diverse Gehwege in einem ungepflegten 
Zustand befinden. Es sollen erneut Schreiben an die Betroffenen verteilt werden.   

 

 Der Gemeindevertretung liegen zwischenzeitlich Kosten für die Entwidmung des 
Knicks (158 Meter) in dem Neubaugebiet in der Raiffeisenstraße vor. Diese 
belaufen sich auf rund 15.400 € zzgl. Mwst, sowie der Kosten für die Änderung 
des B-Planes. Es ist somit mit Gesamtkosten von ungefähr 40.000 € zu rechnen. 
Das Planungsbüro Philipp soll die genauen Gesamtkosten inkl. Änderung des B-
Planes beziffern.  

 

 
TOP 14. Eingaben und Anfragen   
 
Es werden weder Eingaben noch Anfragen gestellt. 
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TOP 16. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Sitzungsteil gefassten Be-
schlüsse   
 
Der Vorsitzende stellt die Öffentlichkeit wieder her. Es sind keine Beschlüsse be-
kannt zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Thorsten Reepenn)  (Laura Vollert) 
Vorsitzender  Protokollführerin 

 
Verteiler: 
 
GV, GB-Leitung, GSB, AV, Akte, Auszüge verteilt, Freigabe Ratsinfo, Protokollbuch. ( sw ) 
 


